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Das Rektorat hat die Stanonik Rechtsanwälte, Porzellangasse 37/13, A-1090 Wien zum externen 
Datenschutzbeauftragten bestellt und nominiert intern Hrn. Dr. Klaus Sapetschnig, Refe­rent des 
Rektorates, zum internen Datenschutzkoordinator. 
Das Rektorat setzt die Datenschutzrichtlinie durch Veröffentlichung auf der DS Homepage der MUL und 
im Mitteilungsblatt offiziell in Kraft, überwacht die Umsetzung der Bestimmungen der Datenschutz­
richtlinie und fördert das Bewusstsein der Mitarbeiter*innen hinsichtlich Datenschutz. 

Das Rektorat stellt folgende Maßnahmen sicher: 
• Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO sowie nationaler Datenschutzvorschrif­

ten
• Ordnungsgemäße und frühzeitige Einbindung in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten

zusammenhängenden Fragen
• Zur Verfügungstellung

o der erforderlichen Ressourcen
o des Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie
o die Erhaltung des notwendigen Fachwissens der Mitarbeiter

• Sicherstellung, dass der Datenschutzbeauftragte und Datenschutzkoordinator bei der Erfüllung
seiner Aufgaben keine Anweisungen bzgl. der Ausübung dieser Aufgaben erhält

• Sicherstellung, dass der Datenschutzbeauftragte und der Datenschutzkoordinator wegen der
Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt wird

• Sicherstellung, dass durch andere durch den Datenschutzbeauftragten und durch den Daten­
schutzkoordinator wahrgenommene Aufgaben und Pflichten kein lnteressenskonflikt herbei­
geführt wird

• Sicherstellung, dass die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und Datenschutzkoordina­
tors veröffentlicht sind

3.2 Datenschutzbeauftragter 

Der Datenschutzbeauftragte wird direkt vom Rektorat bestellt, berichtet auf Anforderung direkt und 
ist für folgende Aufgaben gemäß Art. 39 DSGVO verantwortlich: 

• Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen
durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach der DSGVO sowie den nationalen Datenschutz­
vorschriften

• Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
• Überwachung der Einhaltung der Strategien des Rektorates für den Schutz personenbezogener

Daten
• Sensibilisierung und Schulung der an Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter*innen
• Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer

Durchführung
• Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
• Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen
• Anlaufstelle für Betroffene nach Absprache mit dem Datenschutzkoordinator

Zusätzlich sorgt der Datenschutzbeauftragte für das regelmäßige Update, die Weiterentwicklung und 
die kontinuierliche Verbesserung der im laufenden Betrieb notwendigen Datenschutzprozesse. 

Seite 5 




















